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Bedingungen für die Aufhebung der Aussetzung der Genehmigung(en) für 

das Inverkehrbringen 
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Bedingungen für die Aufhebung der Aussetzung der Genehmigung(en) für 
das Inverkehrbringen 

 
Zur Aufhebung der Aussetzung der Genehmigung für das Inverkehrbringen von 
InductOs muss der MAH sicherstellen, dass die folgende Bedingung erfüllt ist: 

 
• eine gültige Erklärung der Einhaltung der GMP für den Hersteller des resorbierbaren 

Kollagenschwamms (ACS) und Erfüllung der Anforderungen gemäß Artikel 46 der Richtlinie 
2001/83/EG. 


